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1 Ausgangslage 

 
 

Nach dem Geschäftsreglement des Kantonsrates prüft die Staatswirt-
schaftliche Kommission neben der Amtsführung von Regierung und 
Staatsverwaltung auch die Amtsführung der selbständigen öffentlich-
rechtlichen Anstalten.2 Sie «prüft aufgrund der Berichte und durch eige-
ne Kontrollen»3. Die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten prüft 
sie in der Regel auf der Grundlage der entsprechenden Jahres- bzw. 
Geschäftsberichte, es sei denn, sie habe eine selbständige öffentlich-
rechtliche Anstalt zu einem Prüfungsschwerpunkt gemacht und zu des-
sen Prüfung die zuständige Subkommission oder sogar eine besondere 
Subkommission bestellt.  
 
Der Universitätsrat der Universität St.Gallen erstattete dem Kantonsrat 
seinen Bericht über das Jahr 2008 am 2. März 2009. Die Regierung 
nahm davon am 7. April 2009 Kenntnis, und der Kantonsrat genehmigte 
ihn am 2. Juni 2009 auf Antrag der Staatswirtschaftlichen Kommission.4 
Im Unterschied zum Bericht des Universitätsrates standen der Staats-
wirtschaftlichen Kommission im Zeitpunkt der Verabschiedung ihres Be-
richtes 2009 zur Staatsverwaltung zu Handen des Kantonsrates weder 
der Jahresbericht 2008 der Sozialversicherungsanstalt des Kantons 
St.Gallen noch der Geschäftsbericht des Hochschulrates der Pädagogi-
schen Hochschule des Kantons St.Gallen über das Jahr 2008 noch der 
Jahresbericht 2008 der Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons 
St.Gallen zur Verfügung. Die Kommission nahm deshalb in Aussicht, 
diese Jahres- bzw. Geschäftsberichte, wenn sie ihr zur Verfügung ste-
hen, entweder einer gesonderten Prüfung zu unterziehen und in der 
Folge dem Kantonsrat darüber Bericht zu erstatten oder sie in die 
nächste ordentliche Prüfungstätigkeit einzubeziehen.5 
 
Nachdem der Jahresbericht 2008 der Sozialversicherungsanstalt des 
Kantons St.Gallen, der Geschäftsbericht des Hochschulrates der Päda-
gogischen Hochschule des Kantons St.Gallen über das Jahr 2008 und 
der Jahresbericht 2008 der Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons 
St.Gallen der Staatswirtschaftlichen Kommission im Juli 2009 zur Prü-
fung zugestellt worden waren, nahmen sich die zuständigen Subkom-
missionen der Staatswirtschaftlichen Kommission der Jahres- bzw. Ge-
schäftsberichte an. Die Staatswirtschaftliche Kommission beriet diese 
Berichte am 26. August 2009 und stellt dem Kantonsrat mit ihrem Nach-
trag zum Bericht 2009 der Staatswirtschaftlichen Kommission zur 
Staatsverwaltung vom 26. August 2009 Antrag. 

 

                                                
2  Art. 15 Abs. 1 Bst. a des Geschäftsreglementes des Kantonsrates (sGS 131.11; abge-

kürzt GeschKR). 
3  Art. 15 Abs. 1 Ingress GeschKR.  
4  ABl 2009, 1869 (32.09.01 Geschäftsbericht der Regierung über das Jahr 2008 [Ziff. 2 

des Beschlusses des Kantonsrates]). 
5  Siehe Bericht 2009 der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Staatsverwaltung, 

Ziff. 28, S. 49. 
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2 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten 

 
 
21 Anstalten 

 
 
Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (im Folgenden: 
SVA) ist eine vom Kanton geführte öffentlich-rechtliche Anstalt mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit und Sitz in St.Gallen. Sie vollzieht die Bun-
desgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung so-
wie die Invalidenversicherung.6 Ihr können durch Gesetz weitere Auf-
gaben übertragen werden, so z.B. im Vollzug der Ergänzungsleistungs-
gesetzgebung. Die Regierung übt die Aufsicht über die SVA aus, soweit 
diese nicht der Bundesaufsicht untersteht. 
 
Die Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen (im Folgenden: 
PHSG) mit regionalen didaktischen Zentren ist eine vom Kanton geführ-
te öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und 
dem Recht der Selbstverwaltung. Sie bietet, auf der Wissenschaft ba-
sierend, praxisorientierte Studien mit fachlichem, methodisch-didak-
tischem und pädagogischem Inhalt für die Ausbildung zu Lehrkräften für 
Unterricht in Kindergarten und Volksschule an. Im Weiteren begleitet 
sie die Lehrkraft während der Berufseinführung an der öffentlichen 
Volksschule des Kantons St.Gallen und betreibt in Zusammenarbeit mit 
anderen Hochschulen anwendungsorientierte Forschung und Entwick-
lung. Sie kann Dienstleistungen, namentlich in der Weiterbildung oder 
zugunsten der Gemeinden erbringen. Von den regionalen didaktischen 
Zentren aus werden insbesondere berufspraktische Studienteile organi-
siert und die Studierenden darin betreut. Von diesen Zentren aus wird 
aber auch die Lehrkraft während der Berufseinführung an der öffentli-
chen Volksschule des Kantons St.Gallen begleitet.7 Die Regierung hat 
die Aufsicht über die PHSG. Der Kantonsrat hat die Oberaufsicht und 
nimmt in diesem Rahmen vom Geschäftsbericht Kenntnis. 
 
Die Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (im Folgen-
den: GVA) ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit. Sie versichert Gebäude gegen Feuer- und Elementarschä-
den und fördert Massnahmen zur Verminderung der Feuer- und Ele-
mentarschadengefahr, zur Schadenverhütung und zur Schadenbe-
kämpfung.8 Die Regierung kann ihr durch Verordnung Aufgaben des 
Feuerschutzes übertragen. Sie übt die Aufsicht über die GVA aus. Der 
Kantonsrat übt die Oberaufsicht aus. Ihm ist jährlich über die Ge-
schäftsführung und die Rechnung der GVA Bericht zu erstatten. 
 

                                                
6  Art. 1 ff. des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlas-

senen- und Invalidenversicherung (sGS 350.1). 
7  Art. 1 ff. des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen (sGS 

216.0). 
8  Art. 1 ff. des Gesetzes über die Gebäudeversicherung (sGS 873.1). 
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Die Melioration der Rheinebene, die Kantonale Familienausgleichs-
kasse und die Familienausgleichskasse für Selbständigerwerbende 
ausserhalb der Landwirtschaft sowie das Rheinunternehmen sind wei-
tere selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten nach kantonalem 
Recht, ohne dass die Staatswirtschaftliche Kommission in Anspruch 
nimmt, diese Anstalten abschliessend aufzuzählen. Die Interstaatliche 
Hochschule für Technik Buchs (NTB), die Hochschule für Technik Rap-
perswil (HSR) und die FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, sind Anstalten auf der Grundlage interkantonaler bzw. 
interstaatlicher Vereinbarungen. Die Staatswirtschaftliche Kommission 
prüft diese Anstalten jeweils zusammen mit dem Departement, dem sie 
nahestehen, vereinzelt auch im Rahmen einer gesonderten Prüfung. 
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22 Jahres- und Geschäftsberichte 

 
 
Der Staatswirtschaftlichen Kommission wurden nach der Junisession 
2009 und dem Kantonsrat werden auf die Septembersession 2009 zu-
gestellt: 
– der Jahresbericht 2008 der Sozialversicherungsanstalt des Kantons 

St.Gallen, von der Verwaltungskommission am 23. April 2009 ge-
nehmigt; 

– der Geschäftsbericht des Hochschulrates der Pädagogischen 
Hochschule des Kantons St.Gallen über das Jahr 2008, vom Hoch-
schulrat am 17. April 2009 zu Handen des Kantonsrates verab-
schiedet; 

–  der Jahresbericht 2008 der Gebäudeversicherungsanstalt des Kan-
tons St.Gallen, die darin integrierte Jahresrechnung 2009 von der 
Regierung am 17. März 2009 genehmigt. 

 
Die zuständigen Subkommissionen der Staatswirtschaftlichen Kommis-
sion prüften die Jahres- und Geschäftsberichte und berichteten der 
Kommission im Rahmen der Sitzung vom 26. August 2009 über ihre 
Erkenntnisse. U.a. liess sich die Kommission über die Performance der 
einzelnen Kategorien der Vermögensanlagen der Gebäudeversiche-
rungsanstalt des Kantons St.Gallen informieren, vor allem auf dem Hin-
tergrund der Entwicklungen auf den Finanzmärkten. 
 
Die Kommission diskutierte die Berichte und nahm von ihnen Kenntnis, 
ohne Vorbehalte zu diesen Berichten anzubringen. Dabei war und ist 
sie sich bewusst, dass es der Prüfung der Anstalt bedürfte, des Einbe-
zugs der Anstalt in die ordentliche Prüfungstätigkeit oder einer geson-
derten Prüfung, um die Amtsführung der Anstalt beurteilen und bewer-
ten zu können.  
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23 Weitere Prüfungen 

 
 
Die «Sonntagszeitung» vom 16. August 2009 kritisierte die Wahl der 
Lebenspartnerin des Direktors der Sozialversicherungsanstalt des Kan-
tons St.Gallen in die Geschäftsleitung der Anstalt. Diese Bericht-
erstattung löste eine politische Diskussion9 sowie Recherchen und Be-
richterstattungen von Medien aus. Die Verwaltungskommission der So-
zialversicherungsanstalt setzte sich mit den gegenüber dem Direktor 
geäusserten Vorwürfen intensiv auseinander und beschloss, die Wahl 
der Lebenspartnerin des Direktors in die Geschäftsleitung der Anstalt 
im Licht der neuen Fakten zu überprüfen und neu zu beurteilen. Zudem 
schaltete sie die Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen zur Überprü-
fung weiterer Sachverhalte ein. 
 
Die Staatswirtschaftliche Kommission prüfte die Sozialversicherungs-
anstalt des Kantons St.Gallen im Jahr 1996 einlässlich10, seither an-
hand des und konzentriert auf den jeweiligen Jahresbericht, so auch im 
Prüfungsjahr 2008/200911. 
 
Organe der Sozialversicherungsanstalt sind die Verwaltungskommissi-
on, die Geschäftsleitung und die Revisionsstelle. Befugnisse der Ver-
waltungskommission sind u.a., die Sozialversicherungsanstalt zu orga-
nisieren sowie die Geschäftsführung von Sozialversicherungsanstalt 
und Gemeindezweigstellen zu überwachen. Die Regierung übt die Auf-
sicht über die Sozialversicherungsanstalt aus, soweit diese nicht der 
Bundesaufsicht untersteht, und wählt die Verwaltungskommission wie 
auch den Direktor der Sozialversicherungsanstalt.12 
 
Der Kantonsrat hat eine der Verwaltungskommission der Sozialversi-
cherungsanstalt und der Regierung nachgeordnete Aufsicht über die 
Sozialversicherungsanstalt, die Oberaufsicht.13 Die Staatswirtschaftli-
che Kommission, die zuhanden des Kantonsrates diese Aufsicht um-
setzt14, bezieht die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen in 
die bevorstehende Prüfungstätigkeit – Prüfungsjahr 2009/2010 – ein, 
macht Inhalt und Umfang der Prüfung aber vom Ergebnis der Untersu-
chung abhängig, welche die Verwaltungskommission eingeleitet hat 

                                                
9  Einfache Anfrage 61.09.40 «Fragwürdiger SVA-Direktor» (Einfache Anfrage der SP-

Fraktion vom 19. August 2009). 
10  Bericht 1996 der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Staatsverwaltung, Ziff. 40, 

S. 22 ff. 
11  Bericht 2009 der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Staatsverwaltung, Ziff. 28, 

S. 49, und dieser Nachtrag zum Bericht 2009 der Staatswirtschaftlichen Kommission zur 

Staatsverwaltung, Ziff. 22, S. 7. 
12  Zu den Organen der Sozialversicherungsanstalt: Art. 4 ff. des Einführungsgesetzes zur 

Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (sGS 
350.1). 

13  Art. 15 Abs. 1 Bst. a GeschKR. 
14  Siehe dazu Bericht 2009 der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Staatsverwaltung, 

Ziff. 10, S. 5 (Prüfungsinhalt).  
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und wozu die Aufsichtsbehörden – Verwaltungskommission und Regie-
rung – Stellung nehmen werden.  
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3 Schlussfolgerung 

 
 
Vom Jahresbericht der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen, vom Ge-
schäftsbericht des Hochschulrates der Pädagogischen Hochschule des Kantons 
St.Gallen und vom Jahresbericht der Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons 
St.Gallen nimmt der Kantonsrat jeweils Kenntnis.15 Diese Jahres- und Geschäftsbe-
richte sind Berichte im Sinn des Geschäftsreglementes des Kantonsrates.16 Der Kan-
tonsrat nimmt von ihnen deshalb, nach einer allfälligen Eintretensdiskussion, nach 
dem Eintreten und nach der Spezialdiskussion, von Geschäftsreglementes wegen 
Kenntnis, was die Kantonsratspräsidentin oder der Kantonsratspräsident feststellt.17 
Eines besonderen Antrags der Staatswirtschaftlichen Kommission, von den Berichten 
Kenntnis zu nehmen, bedarf es deshalb nicht. 
 
Auch diesen Nachtrag – Nachtrag zum Bericht 2009 der Staatswirtschaftlichen 
Kommission zur Staatsverwaltung – bewertet die Staatswirtschaftliche Kommission 
als Bericht im Sinn des Geschäftsreglementes des Kantonsrates.  
 
 
 
Grabs, 26. August 2009 Für die Staatswirtschaftliche Kommission, 
    Der Präsident: 
 
    Peter Göldi 
 
 

                                                
15  Art. 7 Abs. 1 Bst. e des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule des Kantons 

St.Gallen zur Pädagogischen Hochschule des Kantons St.Gallen und die bisherige Pra-
xis des Kantonsrates zu den weiteren selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten, so 
z.B. ABl 2008, 3164 (32.08.01 Nachtrag zum Bericht 2008 der Staatswirtschaftlichen 
Kommission zur Staatsverwaltung).  

16  Art. 106 GeschKR:  
17  Art. 106 Abs. 3 GeschKR. 
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